
Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung 
nimmt den Bürgerantrag zur Kenntnis. Eine über die Regelungen der 

Leistungsvereinbarung vom 01.01.2010 hinausgehende finanzielle Unterstützung 
wird nicht für erforderlich erachtet 


